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Rechtssatz

Rechtssatz 1

 

Nach der Judikatur der Straßburger Instanzen muss der Betro/ene die erhebliche Wahrscheinlichkeit einer aktuellen

und ernsthaften Gefahr schlüssig darstellen (vgl. EGMR vom 7.7.1987, 12877/87-Kalema gg. Frankreich, DR 53,

S.254,264). Dazu ist es notwendig, dass die Ereignisse vor der Flucht in konkreter Weise geschildert und auf geeignete

Weise belegt werden. Rein spekulative Befürchtungen reichen ebenso wenig aus wie vage oder generelle Angaben

bezüglich möglicher Verfolgungshandlungen. Die Bedrohung muss objektiv in Bezug auf den BF gegeben sein.

Schlagworte

aktuelle Bedrohung, aktuelle Gefahr, objektiver Maßstab

Zuletzt aktualisiert am

28.11.2008

Quelle: Asylgerichtshof AsylGH, http://www.asylgh.gv.at
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